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Übersicht 
 
Bodenwert: 4.570.000 €
Ertragswert: 12.500.000 €

Verkehrswert/Nutzfläche: 923 €/m²
Verkehrswert/Jahresnettokaltmiete (Soll) 8,7
Verkehrswert/Jahresnettokaltmiete (Ist) 7,5
Verkehrswert/Grundstücksfläche: 274 €/m²

Verkehrswert: 12.500.000 €  
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1 Vorbemerkungen 

 
 
Auftraggeber: Eigentümer 

Auftragseingangsdatum:  04.08.2008 

Gutachterliche Leistung: Technische Due Diligence und Verkehrswert (§ 194 BauGB) 

Anlass der  
Gutachtenerstellung: 
 

Vermögensübersicht 
 

Verwendungszweck: 
(Empfängerkreis) 
 

Wertbestimmung zur Auszahlung eines Gesellschafters 

Wertermittlungsstichtag: 
 

18.08.2008 

Eigentümer: lt. vorliegendem Grundbuchauszug: 
 
Eigentümer 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 18.08.2008 
 

Teilnehmer am  
Ortstermin: 

der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft  
 

Was besichtigt werden 
konnte: 
 

Die Gebäude waren zum Besichtigungszeitpunkt überwiegend vermietet. Die 
Besichtigung bezieht sich daher auf die sichtbaren Gebäudeteile. Verdeckte 
Schäden können nicht ausgeschlossen werden, sind aber nach Auskunft des 
Auftraggebers nicht vorhanden. 
 

Gutachtenerstellung unter  
Mitwirkung von: 
 

Dipl.-Ing. (FH) Katharina Schulenburg als technische Mitarbeiterin des Sachver-
ständigen. 
 

Besonderheiten: Die technische Due Diligence ist in Verantwortung von einem Dipl.-Ing. (TU) 
erstellt worden, die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgte durch Dipl.-Wirt.-Ing. 
(FH) Mirko Otto. 
 
Eine Teilfläche ist im Besitz der benachbarten Stadt. 
 



 

 
Mustergutachten 2008-239   Seite 4 von 24  

 

 
Leistungsabgrenzung: Baumängel und -schäden:  Diese werden nur soweit erfasst, wie sie für die 

Ermittlung des Verkehrswertes nötig sind. Die Mängelfeststellung beschränkte 
sich daher auf eine visuelle, nicht destruktive Untersuchung. Besondere Unter-
suchungen hinsichtlich nicht unmittelbar sichtbarer Mängel sowie nicht unmittel-
bar zugänglicher Bauteile sind nicht erfolgt. Die eventuell nachstehende Liste 
der festgestellten, baulichen Mängel schließt daher das Vorhandensein weiterer 
Mängel nicht aus. Insofern stellt dieses Gutachten kein abschließendes Gutach-
ten über bauliche Mängel und Schäden dar. Funktionsprüfungen der haustech-
nischen Anlagen wurden nicht durchgeführt. 
 
Baubeschreibung: Es werden nur offensichtliche und vorherrschende Merkma-
le aufgezählt, soweit sie ohne Zerstörung erkennbar sind; Angaben über nicht 
sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hin-
weisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile, Anlagen, Aus-
stattungen und Installationen wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funkti-
onsfähigkeit unterstellt. 
 
Schädlinge und Schadstoffe:  Untersuchungen auf pflanzliche und tierische 
Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien (z.B. Holz-
schutzmittel) sowie Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes wurden 
nicht durchgeführt. 
 
Baugrund:  Eine lageübliche Baugrundsituation ist insoweit berücksichtigt, wie 
sie in die Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende 
Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
 
Bauordnungsrecht:  Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der tatsäch-
lich bestehenden Gebäude durchgeführt. Die Übereinstimmung der baulichen 
Anlagen und Nutzungen mit dem Bauordnungsrecht und Baugenehmigungen 
wird vorausgesetzt. 
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2 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung 

2.1 Lage 

 
Ort und Einwohnerzahl: 
 

Nordrhein-Westfalen, Landkreis Einkaufsland, Einkaufsstadt, ca. 32.000 Ein-
wohner 
 
westlicher Stadtrand 

Entfernung zu Geschäften des täglichen Bedarfs: fußläufig 

innerörtliche Lage: 
 

Entfernung zu öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus + Bahn): weit entfernt 
 

Lagequalität: 
(sachverständige Ein-
schätzung) 
 

Wohnlage: einfach Geschäftslage: mittel 

 Die Lage an der Bundesstraße ist vorteilhaft, die Lage ist durch langen Betrieb 
als Einzelhandelsstandort bekannt.  
 

Art der Bebauung und 
Nutzung in der Straße: 
 

ausschließlich gewerbliche Nutzung; offene, i.d.R. 1-2-geschossige Bauweise 
 

Immissionen: leicht überdurchschnittlich durch Straßenverkehr 
 

 

2.2 Erschließung 

 
Straßenart: 
 

Bundesstraße 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut; Fahrbahn asphaltiert; Gehwege beidseitig vorhanden, befestigt 
mit Asphalt 
 

Versorgungsanschlüsse 
und Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Gas und Wasser aus öffentlicher Versorgung; Kanalan-
schluss 
 

Grenzverhältnisse, nach-
barliche  Gemeinsamkei-
ten: 
 

teilweise Grenzbebauung der Gebäude 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; keine Grundwasserschäden 
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2.3 Grund und Boden 

 
Grundbuch: Grundbuch von  Blatt lfd. Nr. 
 Einkaufsstadt  111 16, 18-20, 22, 26, 

30, 32, 34, 37-44 
     
Kataster: Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
 Einkaufsstadt 1 854 735 
 Einkaufsstadt 1 856 7.591 
 Einkaufsstadt 1 731 9 
 Einkaufsstadt 1 723 4 
 Einkaufsstadt 1 732 83 
 Einkaufsstadt 1 720 4 
 Einkaufsstadt 1 853 25 
 Einkaufsstadt 1 857 868 
 Einkaufsstadt 1 1047 96 
 Einkaufsstadt 1 1169 1.486 
 Einkaufsstadt 1 1167 90 
 Einkaufsstadt 1 1214 2.740 
 Einkaufsstadt 1 1216 19.937 
 Einkaufsstadt 1 1215 2.505 
 Einkaufsstadt 1 1217 8.614 
 Einkaufsstadt 1 750 891 

   Summe:  45.678 m² 
     
 Lfd. Nr. 35/38 Wege- und Benutzungsrecht an Fst. 856    
     
Grundstückszuschnitt: unregelmäßig    
 

2.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Re chte und Belastungen) 

2.4.1 Privatrechtliche Situation 

 
Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen: 
 

Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs: 
 

·  vorhanden 
 
(siehe Anlagen des Gutachtens) 
 
Diese Eintragungen werden als nicht wertrelevant be trachtet, da sie die 
Nutzung des Bewertungsobjekts nicht beeinträchtigen . 
 
Quelle: Grundbuchauszug vom 08.02.2006 
 
(Hinweis: Schuldverhältnisse in Abteilung III des Grundbuchs werden bei der 
Ermittlung eines Verkehrswertes nicht berücksichtigt. Es wird davon ausge-
gangen, dass ggf. bestehende Schulden bei Beleihung, Verkauf o. Ä. sachge-
recht berücksichtigt werden.) 
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Das Objekt ist fast vollständig vermietet. Details finden sich in den Erläuterun-
gen zum Ertragswertverfahren. 
 
Informationen über Mietminderungen oder Mietrückstände wurden dem Sach-
verständigen nicht angezeigt, es wird daher davon ausgegangen, dass solche 
nicht vorliegen. 
 

Vermietungssituation: 
 

Quelle: Zentralverwaltung 
 

Nicht eingetragene Rechte 
und Lasten: 
 

Sonstige nicht grundbuchlich eingetragene Lasten (z. B. begünstigende) 
Rechte sowie besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nicht vorhan-
den. 
 

 Quelle: Zentralverwaltung  
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenordnungsver-
fahren einbezogen. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Herr Höhl, Stadt Einkaufsstadt 

 

2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.4.2.1 Bauplanungsrecht 

 
Darstellungen im  
Flächennutzungsplan: 
 

Sondernutzungsfläche „Verbrauchermarkt“ 
 

Bauplanungsrechtliche 
Situation: 
 

Es liegt keine Art von Bebauungsplan vor, es handelt sich um einen unbeplan-
ten Innenbereich nach § 34 BauGB. 
 

Weitere Satzungen und 
Baugebote: 
 

Es liegen keine Sanierungssatzungen im Sinne der §§ 136ff., keine städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 165ff., keine Erhaltungssat-
zungen im Sinne der §§ 172-174 und keine städtebaulichen Gebote im Sinne 
der §§ 175-179 BauGB vor. 
 

Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 

baureifes Land 

 Quelle: Schriftliche Auskunft, Herr Spelsberg, Telefonische Auskunft, Herr Höhl, Stadt Einkaufs-
stadt 

 

2.4.2.2 Erschließungsbeitragssituation 

 
Beitrags- und Abgaben-
situation: 
 

Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei. 
 
Die Einkaufsstraße ist erstmalig endgültig hergestellt. Es fallen keine Beiträge 
an, da es sich um eine Bundesstraße handelt. Die neuen Zugangsstraßen sind 
nicht erstmalig hergestellt im Sinne der § 127 ff. BauGB. Über den weiteren 
Ausbau und die damit evtl. entstehenden Kosten kann derzeit keine Aussage 
getroffen werden. 
 
Ein Wasser- und Abwasseranschluss ist vorhanden. Es sind keine Kosten 
offen. Ein weiterer Ausbau ist nicht geplant. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Wißmann, Stadt Einkaufsstadt, 21.08.2008; schriftliche Aus-
kunft, Frau Oltramari, EStE Stadt Einkaufsstadt und Auftraggeber 
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2.4.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Festsetzunge n 

 
Baulasten: 
 

Das Baulastenverzeichnis wurde auftragsgemäß nicht eingesehen. Es wird 
davon ausgegangen, dass keine wertbeeinflussenden Eintragungen enthalten 
sind. 
 
Quelle: Auftraggeber 
 

Denkmalschutz: 
 

Auskünfte zum Denkmalschutz wurden auftragsgemäß nicht eingeholt. Es wird 
davon ausgegangen, dass das Grundstück nicht in der Denkmalliste verzeich-
net ist. 
 
Quelle: Auftraggeber 
 

Naturschutz: 
 

Auskünfte zum Naturschutz wurden auftragsgemäß nicht eingeholt. Es wird 
davon ausgegangen, dass für das Grundstück keine Auflagen im Naturschutz 
bestehen. 
 
Quelle: Auftraggeber 
 

Wasserschutz: Auskünfte zum Wasserschutz wurden auftragsgemäß nicht eingeholt. Es wird 
davon ausgegangen, dass das Grundstück nicht in einer Trinkwasserschutz-
zone liegt. 
 
Quelle: Auftraggeber 

 

2.4.2.4 Bodenbelastung 

 
Bodenbelastung: Auskünfte aus dem Altlastenkataster der zuständigen Unteren Bodenschutz-

behörde wurden auftragsgemäß nicht eingeholt. Es wird davon ausgegangen, 
dass das Grundstück nicht im Altlastenkataster der zuständigen Unteren Bo-
denschutzbehörde verzeichnet ist. 
 
Es ergaben sich während der Ortsbesichtigung keine Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen (Kontaminationen). 
 
Es wird demzufolge von ungestörten Bodenverhältnissen ausgegangen. 
 
Quelle: Auftraggeber 
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2.5 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

 
Gebäudedaten

Baujahr Anzahl der Gebäude /-teile

Anzahl oberird. Geschosse 

Anzahl unterird. Geschosse 

Altlastenverdachtsflächen

Nutzungsart

Ausstattungsniveau

Rel. Umbauten / Modernisierungen

Lage / Allgemeine Beschreibung 

Zustand / Objektbewertung

Gebäude

Technische Ausrüstung

Altlasten / Gebäudeschadstoffe

nein

gut

Das Grundstück mit den einzelnen Gebäuden liegt am Ortsausgang verkehrsgünstig direkt an der B7. Durch die 
markante Werbefront des Einkaufzentrums am Haupteingang und den geschwungenen, vorgesetzten Vordächern 
besteht ein hoher Wiedererkennungswert. Die beiden langestreckten Hauptgebäude für das Einkaufszentrum mit 
angegliederter Pflanzenverkaufsfläche und dem Möbelgeschäft mit angegliedertem Getränkemarkt werden durch die 
große Parkfläche sowie die Nebengebäude der Tankstelle und der Waschstraße getrennt. Das Gebäude des TÜV 
liegt auf einer tieferen Geländefläche und ist von der Straße nur durch Werbeschilder erkennbar.

Umbau u. Sanierung 1974 und 2005, 
1996 Fassadenumbauten

Lagekriterien

Tankstelle und Waschstraße

gut

Hochhaus > 22m nein

Einkaufszentrum, Möbelgeschäft, 
Getränkemarkt, TÜV, Teil-Leerstand

Die Gebäude sind insgesamt in einem guten Zustand und wirken modern und gepflegt. Abseits des 
Hauptkundenaufkommens sind aber auch Rückstände in der Wartung zu erkennen. Im Bereich des Leerstandes im 
tiefer gelegenden Gebäudeteil (UG) gegenüber dem TÜV sind stellenweise Vandalismusschäden erkennbar. Die 
bituminöse Abdichtung des Marktkaufgebäudes ist veraltet und muss erneuert werden.

Die große Lüftungsanlage im Gebäude Nr. 311 ist Eigentum des Mieters. Insgesamt wirken die technischen 
Einrichtungen gepflegt und werden regelmäßig gewartet.

Gebäudeschadstoffe konnten nicht erkannt werden. Zu Altlasten auf dem Gelände wurden keine Angaben in 
Erfahrung gebracht.

Nebeneinrichtungen

DenkmalschutzKeine Angaben

1969 - 1982

Stpl. im Freien

3 Hauptgebäude

1 bzw. 2 0

500

Stpl. TG

Teilunterkellerung beim TÜV-Gebäude
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Dach und Fach

Tragwerkssystem

Dachkonstruktion

Kellergeschoss / TG

Wärmedämmung

Außenwände

Fassade

Zugang / Eingang

Fenster

Schaufenster

Brandschutz

Werbeflächen

Innenausbau

Bereiche

Foyer, Flure

Treppenhäuser

Geschäfte

Büros

WC´s

Technikbereiche

Keller / Nebenflächen

Sonstiges

Außenanlagen / Umwelt

Grünflächen

Stellplätze

Anlieferung / Logistik

Sonstiges

Bewertung Zustand                             
(s.a. Einzelbewertung oben)
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gut x x x x x x x x x x x x x x x x

befriedigend x

schlecht x

unbekannt

nicht vorhanden / Mieter x

Allgemeinzustand

Anstrich / Tapete

Insgesamt wirkt die Gesamtanlage, vor allem der große Marktkauf, freundlich und sauber. Das angestrebte Konzept 
einer Konzentration verschiedener Anbieter in einem großen Einkaufscenter zusammenzufassen scheint 
aufzugehen. Es werden weit über den Bedarf des täglichen Lebens hinaus Waren angeboten und von den Kunden 
angenommen. 

Asphaltiert mit Laderampe für LKW

Tapeziert und gestrichen Rasterdecken / gestrichen

Fliesen Rasterdecke

Beton teilweise gestrichen Beton teilweise gestrichen

Beton teilweise gestrichen

Stahlbetonskelettbau mit Stützenraster bei Einkaufzentrum (Nr. 311) und Möbelgeschäft (Nr. 313), 
Stahlkonstruktionen beim Pflanzenshop, Tankstelle und Waschstraße, Stahlbeton mit Stahlkonstruktion beim TÜV-
Gebäude (Nr. 315)

Teilunterkellerung bei Gebäude Nr. 315 als Stahlbetonkonstruktion 

Vorgesetzte Metallverkleidung bei Nr. 311 mit einer Wärmedämmung. Teilweise WDVS beim Gebäude Nr. 315. 
Dachflächen ohne Wärmedämmung

Gasbetonfertigteile oder Waschbetonfertigteile als Sandwichelement

Automatiktüren als Aluminiumkonsrtuktionen

Aluminium mit Isolierverglasung

Aluminium mit Isolierverglasung

Anstrich Rasterdecken / Dachuntersicht

Fassadenwerbetafeln und Metallkonstruktionen auf den Dächern bei Nr. 311 und 313

Boden Wände Decken

Sprinkleranlage in den Märkten (Gebäude 311 und 313), Feuerschutztüren zu Technikräumen und Nebenräumen. 
Wandhydranten. Brandmeldeanlage

Asphaltierte Umfahrungen und Stellplätze

entfällt Rasterdecken / Dachuntersicht

Rasterdecken / Dachuntersicht

Fliesen

Beton gestrichen

Beton gestrichen Beton teilweise gestrichen

Flachdächer als Trapezblechkonstruktionen oder Gasbetondielen als Unterkonstruktion, Flachgeneigtes Pultdach 
bei einem Teil des TÜV- Gebäudes. Folienabdichtung auf den Gebäuden Nr. 313 und Nr. 315. Bituminöse 
Abdichtung auf Gebäude Nr. 311.

Gasbeton gestrichen, Waschbetonplatten, Metallverkleidung oder WDVS mit Anstrich

Betonwerkstein

Betonwerkstein

Betonwerkstein, Teppich

Teppich / Fliesen

Umlaufende Einfassung des Geländes mit Pflanzungen, Baumbewuchs, Büschen und Rasenflächen
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Technische Ausstattung
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Infrastruktur x x x x x

Beschreibung Gebäudetechnik

Installationstechnik / Sanitär

Lüftungstechnik

Kühlsysteme, Kühlmittel

Heizungsanlage

Heizungssystem

Elektrische Anlagen

Beleuchtung / Stromversorgung

Beförderungstechnik

Blitzschutzanlagen

bes. techn. Einrichtungen

RWA-Systeme

Brandmelde- und Sicherheitstechnik

Löschtechnik

Kücheneinrichtungen

Notstromsysteme

Bewertung Zustand
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gut x x x x x x x x x

befriedigend x x

schlecht

unbekannt

nicht vorhanden / Mieter x x

Teeküchen, kleine Gastronomieanlage im Foyer Gebäude Nr. 311 ( Imbiss)

Aufzug vom EG ins UG

vorhanden auf den Dächern der großen Marktgebäude

Druckluftanlage für Hebebühne beim TÜV

Lüftungsanlage für Einkaufszentrum als Zu- und Abluft bei Gebäude Nr. 311 mieterseitig. Abluftaggregat für 
Waschstraße. Einzelentlüftungen über Dachventilatoren

Einzelkühlanlage mieterseitig für Kühlräume Gebäude 311.

getrennte Kesselanlagen für Gebäude Nr. 311, 315 und 313. 

Gasanschluss. Plattenheizkörper in Büroräumen, Luftheizung in den Märkten

Sprinkleranlage, Wandhydranten

Warmwasser über dezentrale Durchlauferhitzer. Beleuchtungsanlagen

Batterieanlage für Notbeleuchtung

Normale Anschlüsse für Trinkwasser und Abwasser für WC und Teeküchen, Gastronomie im Foyer. 
Sonderanschlüsse für Waschstraße.

Entrauchungskuppeln in den Märkten

Sprinkleranlage im Gebäude Nr. 311. Brandmelder mit Brandmeldeanlage in den großen Marktgebäuden - 
Weiterschaltung zur Feuerwehr. Videoüberwachung

abgehängte Leuchtenreihen in den Märkten. Aufbau und Einbaustrahler
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist nach § 194 BauGB ein marktgerechter Preis, der Verkehrswert .  
 
Dieser wird „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermitt-
lung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.”  
 
Um einen möglichst marktgerechten Wert zu ermitteln, also einen, der einem realistischen Verkaufspreis 
nahe kommt, müssen die für das zu bewertende Objekt geeigneten Wertermittlungsverfahren ausgewählt 
werden. Können mehrere Verfahren angewendet werden, so erhöht dies die Sicherheit des Ergebnisses. 
 
Welche Verfahren auszuwählen sind, beruht vor allem auf zwei Fragen: 
 
1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nachzuvollzie-
hen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung? 
 

Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert wird für gewöhnlich anhand eines Bodenrichtwertes1, gelegentlich auch anhand einzelner 
Vergleichskaufpreise ermittelt. Durch Anpassungen des verwendeten Bodenrichtwerts oder der Ver-
gleichskaufpreise gleicht man diese an das zu bewertende Grundstück und dessen Eigenschaften an. 
 
Für die Lage des Bewertungsobjekts liegt ein geeign eter Bodenrichtwert vor. Das Niveau des Bo-
denrichtwertes wurde anhand der Lagequalität mit an deren Richtwerten verglichen und für plausi-
bel befunden. Die Bodenwertermittlung wird daher au f dieser Grundlage durchgeführt. 

Ertragswertverfahren 
Mit dem Ertragswertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
zur Erzielung von Renditen und weniger zur Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das zu bewertende Objekt ist ertragsorientiert zu s ehen, daher wird das Ertragswertverfahren vor-
rangig angewendet. 

Vergleichswertverfahren 
Existiert eine ausreichende Anzahl tatsächlicher Verkaufspreise oder ein Vergleichsfaktor2 für vergleichba-
re Objekte, so kann für jede Objektart ein Vergleichswertverfahren durchgeführt werden. 
 
Für das zu bewertende Objekt liegen keine geeignete n Kaufpreise vor, daher kann das Ver-
gleichswertverfahren nicht durchgeführt werden. 

Sachwertverfahren 
Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
nicht zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das Sachwertverfahren ist nicht anwendbar, da für d iese Objektart keine abgeleiteten Marktan-
passungsfaktoren vorhanden sind. Da das Sachwertver fahren nur dann ein (indirektes) Ver-
gleichspreisverfahren ist, wenn ein Bezug zum Markt  vorhanden ist, ist es in diesem Fall nicht 
anwendbar. 

                                                      
1 Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für ähnlich genutzte Grundstücke in einer abge-

grenzten Zone. 
2 Zumeist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für eine bestimmte Objektart. 
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3.2 Bodenwertermittlung 

 

=

=Der Bodenwert beträgt rund: 4.570.000,00 €

Angepasster Bodenrichtwert x Grundstücksfläche: 4.567.800,00 €

Das Richtwertgrundstück unterscheidet sich vom Bewertungsgrundstück nicht hinsichtlich wertbeeinflussender
Eigenschaften. Weitere Anpassungen müssen daher nicht vorgenommen werden.

100 €/m²

Veränderung 0,00 %

Veränderung bis zum Wertermittlungsstichtag: 0,00 %

Bodenrichtwert am Wertermittlungsstichtag (gerundet) : 18.08.2008

100 €/m²Bodenrichtwert 01.01.2007

Bodenrichtwert 01.01.2008 100 €/m²

Beitrags-/Abgabenzustand frei frei
Flächenart Sonderfläche Sonderfläche
baureifes Land ja ja
Fläche keine Angabe 45.678 m²

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück

 
 
 
 
 

3.2.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Bode nwertermittlung 

 
Grundstücksfläche 
 
Qualität Fläche Quelle 

Summe 45.678  m² Grundbuch 
 
Die Unlandflächen werden als Parkflächen benötigt und genutzt. Die Wegefläche hat einen sehr geringen 
Anteil an der Gesamtfläche. Daher wird die gesamte Fläche als baureifes Land angesetzt. 
 
 
Beitrags- und Abgabenzustand 
 
Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei (siehe Abschnitt 2.4.2.2). 
 
 
Bodenrichtwert 
 
Es wurde der vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte festgestellte Bodenrichtwert 
verwendet. Der Bodenrichtwert ist seit Jahren unverändert, daher ist keine zeitliche Anpassung notwendig. 
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3.3  Ertragswertermittlung 

 

-

=

-
=

x
=

+
=

-
=

(= Bodenwert x Liegenschaftszinssatz) 8,0 %
(= Reinertrag - Reinertragsanteil des Bodens)

Vervielfältiger bei Restnutzungsdauer 22 Jahre

Reinertragsanteil des Bodens 365.600,00 €
Ertrag der baulichen Anlagen

Miete/mtl Miete/JahrEinnahmen Fläche Miete/m²
Gewerbe 13.542,75 m² 8,86 €/m²

13.542,75 m²
119.970,43 € 1.439.645,16 €
119.970,43 € 1.439.645,16 €Summe

Rohertrag 1.439.645,16 €

Bewirtschaftungskosten Anteil Bezugsmenge Betrag

Gewerbe 4 % 1.439.645,16 € 57.585,81 €
Mietausfallwagnis

Instandhaltung
Gewerbe 6,00 €/m² 15.974,64 m² 95.847,84 €
Stellplätze Laden leer 32,00 € 10 320,00 €
Stellplätze 32,00 € 471 15.072,00 €
Werbefläche 0,00 € 1 0,00 €
Stellplätze 32,00 € 59 1.888,00 €

Verwaltung 4,0 % 1.439.645,16 € 57.585,81 €

Gewerbe 2,00 €/m² 1.601,17 m² 3.202,34 €
Betriebskosten Leerstand

231.501,80 €

1.208.143,36 €

Summe 231.501,80 €

Jährlicher Reinertrag (= Rohertrag - Bewirtschaftungskosten)

842.543,36 €

10,201
8.594.784,82 €

Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung) 4.570.000,00 €

Ertragswert der baulichen Anlagen (= Ertrag der baulichen Anlagen x Vervielfältiger)

13.164.784,82 €

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 684.000,00 €

Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks

Ertragswert 12.480.784,82 €

Der Ertragswert beträgt rund: 12.500.000,00 €
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3.3.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertr agswertberechnung 

 
Flächen 
 
Die Flächen wurden aus der übergebenen Mieterliste entnommen. 
 
Quelle: Mietenliste 
 
 
Rohertrag 
 
1. Datenlage 
 
Der Unterzeichner hat eine nicht unterschriebene Mietenliste vom zur Verfügung gestellt bekommen. Eine 
Prüfung der tatsächlich beim Eigentümer eingehenden Mieteinnahmen ist dem Sachverständigen nicht 
möglich. 
 
Nr. 311

Pos Gewerbeeinheit Mieter
Miet-

änderungs-
datum

Bau-
jahr

Ausstattung
Mietspiegel 
unterer Wert

Mietspiegel 
oberer Wert

1 Supermarkt 01.01.2005 1969 9.568,60 10,20 97.599,71 3,04 11,80 10,20 97.599,71
1 Gesamt Gewerbe: 9.568,60 10,20 97.599,71

Gesamt Gewerbe vermietet: 9.568,60 10,20 97.599,71
Gesamt Gewerbe leer stehend: 0,00

Abweichung
vom

Mietspiegel
in Spanne

NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

Lage
NKM

Ist
[€]

Fläche
[m²]

NKM
Ist

[€/m²]
Bemerkung

 
 

Pos Sonstige Einnahmen

1 471 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Gesamt Sonstige Einnahmen: 471 0,00

Gesamt Sonstige Einnahmen vermietet: 0,00

Bemerkung
Miete

Ist
[€]

Miete
Soll

[€/Stück]

Miete
Soll
[€]

Stellplätze AVA/Hammer

Miete
Ist

[€/Stück]
Anzahl

 
 
Nr. 313

Pos Gewerbeeinheit Mieter
Miet-

änderungs-
datum

Bau-
jahr

Ausstattung
Mietspiegel 
unterer Wert

Mietspiegel 
oberer Wert

1 Baumarkt UG 01.01.2005 1977 914,52 3,00 2.743,56 2,00 5,00 3,00 2.743,56
2 Laden UG leer 1977 870,76 0,00 0,00 3,04 11,80 0,00 0,00
3 Halle UG leer 1977 730,41 0,00 0,00 2,00 5,00 0,00 0,00
4 Waschstraße EG 01.01.2005 1977 156,54 19,77 3.094,36 2,00 5,00 19,77 3.094,36
5 Laden EG 01.01.2005 1977 2.635,63 9,46 24.933,06 3,04 11,80 9,46 24.933,06
5 Gesamt Gewerbe: 5.307,86 5,80 30.770,98

Gesamt Gewerbe vermietet: 3.706,69 8,30 30.770,98
Gesamt Gewerbe leer stehend: 1.601,17

0 %    als wirtschaftlich bedingter dauerhafter Leersta nd angesetzt: 1.601,17
   als dauerhaft vermietbar angesetzt: 3.706,69 5,80 21.498,80

Lage
Fläche

[m²]

NKM
Ist

[€/m²]

NKM
Ist
[€]

Bemerkung
Abweichung

vom
Mietspiegel

NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

in Spanne

darüber
in Spanne

 
 

Pos Sonstige Einnahmen

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00
2 10 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Gesamt Sonstige Einnahmen: 20 0,00

Gesamt Sonstige Einnahmen vermietet: 0,00

Stellplätze Laden leer

Anzahl
Miete

Ist
[€/Stück]

Miete
Ist
[€]

Bemerkung
Miete
Soll

[€/Stück]

Miete
Soll
[€]

Stellplätze

 
 
Nr. 315

Pos Gewerbeeinheit Mieter
Miet-

änderungs-
datum

Bau-
jahr

Ausstattung

1 Prüfstelle 01.01.2008 1982 830,72 8,23 6.836,70 0,00 0,00
2 Tankstelle 16.07.2008 1982 267,46 13,39 3.580,00 13,39 3.580,00
2 Gesamt Gewerbe: 1.098,18 3,26 3.580,00

Gesamt Gewerbe vermietet: 1.098,18 9,49 10.416,70
Gesamt Gewerbe leer stehend: 0,00

0 %    als wirtschaftlich bedingter dauerhafter Leersta nd angesetzt: 830,72
   als dauerhaft vermietbar angesetzt: 267,46 3,26 871,92

Lage
Fläche

[m²]

NKM
Ist

[€/m²]

NKM
Ist
[€]

Bemerkung
NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

 
 

Pos Sonstige Einnahmen

1 49 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 347,08 347,08 347,08 347,08
2 Gesamt Sonstige Einnahmen: 50 347,08

Gesamt Sonstige Einnahmen vermietet: 347,08

Werbefläche

Anzahl
Miete

Ist
[€/Stück]

Miete
Ist
[€]

Bemerkung
Miete
Soll

[€/Stück]

Miete
Soll
[€]

Stellplätze

 
 

Anz.

8 Gewerbe: 15.974,64
1 1.601,17
5 14.373,47 9,66 138.787,39 1.665.448,68

10 % 1.601,17
90 % 13.542,75 8,86 119.970,43 1.439.645,16

541 Sonstiges: 347,08 4.164,96
541 0,00 0,00

Gesamt: 13.542,75 139.134,47 1.669.613,64 119.970,43 1.439.645,16

Jahresübersicht
JNK

Soll-Miete
[€]

Soll-Miete
[€/m²]

Monatl.
Soll-Miete

[€]

JNK
Ist-Miete

[€]

Fläche
[m²]

   als dauerhaft vermietbar angesetzt:

Monatl.
Ist-Miete

[€]
Ist-Miete

[€/m²]

   als wirtschaftlich bedingter dauerhafter Leerstand angesetzt (ohne TÜV):
   als dauerhaft vermietbar angesetzt (ohne TÜV):

   davon zum Stichtag unvermietet:
   davon zum Stichtag vermietet:
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2. Art des Mietansatzes 
 
Der Rohertrag wird als nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete gemäß § 17 Abs. 1 WertV angesetzt.  
 
Für die leer stehenden Einheiten wird kein Ansatz vorgenommen, da diese nicht dauerhaft nachhaltig ver-
mietbar sind. Die Lage im Kellergeschoss auf der Rückseite des Gebäudes ist nicht nachhaltig vermietbar.  
 
Weiterhin mussten einige Mieten, die weit über den üblichen Durchschnittsmieten liegen, auf nachhaltig 
erzielbare Mieten gekürzt werden. 
 
Für das Gebäude des TÜV wird kein Ansatz vorgenommen, das dieser Vertrag bereits gekündigt ist und 
eine Nachfolgenutzung nicht nachhaltig erscheint. 
 
3. Gewerbemieten: 
 
Marktlage 
 
Eine Marktrecherche von Angeboten und Nachfrage der letzten drei Monate ergab eine verhaltene Nach-
frage nach Gewerbeflächen.  
 
Angebote im Postleitzahlenbereich für Einzelhandelsflächen wurden für 3,04 – 11,80 €/m² angeboten, im 
gesamten Landkreis für 3,56 – 19,18 €/m² (was nicht bedeutet, dass sie für diesen Betrag auch vermietet 
wurden). 
 
Analyse der vorliegenden Mietverträge 
 
Die vorliegenden Mietverträge beinhalten eine ortsübliche Umlegung der Mietnebenkosten auf den Mieter, 
Instandsetzungsarbeiten in den Mieträumen und am Gebäude obliegen dem Vermieter. 
 
Eine Anpassung der Miete erfolgt nach einer vertraglich festgelegten Staffel. 
 
Vergleich zum Mietenspiegel und anderen Marktquellen 
 
Die Mieten für die Gewerbeeinheiten liegen teilweise dramatisch über den Spannenangaben des Gewer-
bemietenverzeichnisses des Gutachterausschusses. Die Mieten erscheinen somit nicht nachhaltig erzielbar. 
Sie sind auch in ihrer absoluten Höhe unplausibel.  
 
 
Bewirtschaftungskosten  
 
Die Bewirtschaftungskosten wurden entsprechend der Angaben der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden 
der Gutachterausschüsse in Nordrhein-Westfalen berücksichtigt. 
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Liegenschaftszinssatz  
 
Mittlerer Wert Quelle 
6,5 % Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, Wert-

ermittlungsForum, Sinzig, 2008 
 

6,5 – 9,0 % Kleiber, Simon, Weyers: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Bundesanzeigerver-
lag, Köln, 2007 
 

6,0 – 7,5 % Sommer/Kröll: Anzuwendende Liegenschaftszinssätze aus einer empirischen Untersu-
chung, in GuG 5/95, Luchterhandverlag, Neuwied, 1995 
 

8,0 % Gutachterausschuss des zuständigen Landkreises  
 
Der Sachverständige nimmt als Basis des anzusetzenden Liegenschaftszinssatzes den vom Gutachteraus-
schuss angegebenen Wert. Dieser ist, da es sich insgesamt um ein durchschnittliches Objekt handelt, nicht 
zu korrigieren.  
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Restnutzungsdauer  
 

Modernisierung von Bädern / WC’s etc.

Einbau von Bädern / WC’s etc.

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken und Fußböden

wesentliche Änderung und Verbesserung der Grundrissgestaltung 3

2Erneuerung der Dacheindeckung

Einbau einer zeitgemäßen Heizungsanlage

Wärmedämmung der Außenwände und des obersten Geschosses

3

3

2

2

2 2

2

Verbesserung der Leitungssysteme 2

Modernisierungselemente; typische Fälle

Einbau von isolierverglasten Fenstern

Punkte
max.

Punkte
tatsächlich

1

Maßnahmen

8

Ermittlung der Restnutzungsdauer und des fiktiven B aujahres bei modernisierten Gebäuden 
nach dem Modell des Oberen Gutachterausschusses des  Landes Nordrhein-Westfalen

3

Gesamtpunktzahl

2

1

21 2640 Jahre 11 13 17

30 30

35 35 35 35 35

50 50

10 Jahre 40 40 40

Modifizierte Restnutzungsdauer bei einer üblichen G esamtnutzungsdauer von 50 Jahren

Modernisierungsstandard  (Punktzahl aus obiger Tabelle )

0-1 2-5 6-10 11-15 16-20

Gebäudealter modifizierte Restnutzungsdauer

5 10 15 20 25= 50 Jahre

20 Jahre

25 28

30 30

30 Jahre 20 20 22

30

15 Jahre

0 Jahre

40 40

50 50 50
 

 
 
Vervielfältiger 
 
Der Vervielfältiger ist eine Rechengröße des Ertragswertverfahrens und berücksichtigt darin den Umstand, 
dass Erträge einer Immobilie nicht auf einmal sondern erst langfristig erbracht werden und daher Zinsas-
pekten und Inflation unterliegen. Der Vervielfältiger bestimmt sich anhand des angesetzten Liegenschafts-
zinssatzes und der verwendeten Restnutzungsdauer und erfolgt nach der in Anlage 1 (zu § 16, Abs. 3) der 
WertV festgelegten Formel. 
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Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände  
 
Die erforderlichen Maßnahmen entsprechen aufgrund der Kostenintensität nicht mehr einem üblichen Um-
fang und sind in den Bewirtschaftungskosten nur teilweise enthalten. Der Aufwand beträgt rd. 1.125.000 € 
in den nächsten 5 Jahren.  
 
Investitionsmaßnahmen

Dach und Fach

Innenausbau

Technische Ausrüstung

Außenanlagen/ Umwelt

Zwischensumme netto

Nebenkosten (15%)

Zwischensumme incl. NK

Mehrwertsteuer ( 19%)

Summe brutto

123.225 €

944.725 €

179.498 €

1.124.223 €

3.168 € 176.330 €

19.843 € 1.104.380 €

2.175 € 121.050 €

16.675 € 928.050 €

14.500 € 807.000 € 821.500 €

1.000 €

5.000 €

808.000 €

3.500 €

5.000 €

1.000 € 5.000 €

800.000 €8.000 €

2.500 €

0 €

4.000 €

mittelfristig < 5 Jahre Summekurzfristig < 1 Jahr

 
 
In einer normalen Ertragswertberechnung sind Instandhaltungskosten von rd. 100.000 € pro Jahr enthalten. 
Für 5 Jahre sind dies somit rund 500.000 €. Der übliche Instandhaltungsaufwand wird somit um 
rd. 625.000 € überschritten. Dieser besondere wertbeeinflussende Umstand ist zu berücksichtigen.  
 
Da bei dem Gebäude des TÜV nicht mehr mit einer nachhaltigen Vermietung zu rechnen ist, müssen hierfür 
die Freilegungskosten ermittelt werden.  
 

lfd.
Nr.

Bauwerk /
Flächen

Erläuterung Formel (+/-) Länge
(m)

Breite
(m)

Höhe
(m)

Anrechenbare
Vollgeschosse

Faktor Brutto-
Rauminhalt

(m³)
1 TÜV Hauptteil l*b*h + 14,95 35,44 5,59 1 1 2.961,74
2 Anbau links l*b*h + 4,98 16,61 4,46 1 1 368,92
3 Anbau mitte l*b*h + 7,09 22,47 4,46 1 1 710,53
4 Anbau rechts l*b*h + 2,21 3,41 4,46 1 1 33,61

4.074,80

X
14,50 €/m³

59.084,60 €

59.000 €

Freilegungskosten

Summe:

Die Maße wurden den Bauzeichnungen entnommen. Die Höhe der Anbauten gemittelt.

Quelle: Schmitz, Krings, Dahlhaus, Meisel: Baukosten 2004, Instandsetzung / Sanierung / Modernisierung / Umnutzung, Verlag 
für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, Essen

Abbruchkosten für Bauwerk normaler Bauart, Maschineneinsatz, mittlerer Spannenwert

Kosten:

Kosten gerundet:

 
 
Der Pachtvertrag für das TÜV-Gelände mit der benachbarten Stadt über 450 m² ist kündbar, so dass hier 
kein Werteinfluss entsteht.  
 
 
Insgesamt belaufen sich die besonderen wertbeeinflussenden Umstände auf 625.000 € + 59.000 € = 
684.000 €. Diese werden zum Abzug gebracht. 
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Wesentliche Mängelpunkte Nr.

Gebäudestruktur

Tragende Wände / Stützen keine offensichtlichen Mängel erkennbar

Dach

Fenster / Türen 

Fassade

Sonnenschutz

Keller / TG

Brandschutz

Sonstiges

Zwischensumme Baustruktur

Innenausbau

Boden

Wände

Decken

Sonstiges

Zwischensumme Innenausbau

Techn. Ausstattung

Heizung

Lüftung

Sanitär

Elektro

Beförderungstechnik

Brandschutz

Sonstiges

Zwischensumme Techn. Ausstattung

Außenanlagen / Umwelt

Grünflächen

Stellplätze

Logistikbereich

Sonstiges

Zwischensumme AA / Umwelt

Summe (ohne NK, ohne MwSt.)

Nebenkosten 15%

Zwischensumme (ohne MwSt.)

MwSt.  19%

Summe (incl. NK, incl. MwSt.) 19.843 € 1.104.380 € 1.124.223 €

0 €keine offensichtlichen Mängel erkennbar 0 € 0 €

3.168 € 176.330 € 179.498 €

123.225 €

16.675 € 928.050 € 944.725 €

14.500 €

0 €

0 €

keine offensichtlichen Mängel erkennbar

Rissbildungen Asphalt und Entwässerungsrinnen, fehlende 
Wartung, 

keine offensichtlichen Mängel erkennbar

keine offensichtlichen Mängel erkennbar

keine offensichtlichen Mängel erkennbar

offene Durchbrüche für Elektroverkabelung

Blitzschutz mit Korrosion an Anschlüssen

keine offensichtlichen Mängel erkennbar

keine offensichtlichen Mängel erkennbar

Korrosion an Absperrschiebern und Leitungen

keine offensichtlichen Mängel erkennbar

wenige Rissbildungen

keine offensichtlichen Mängel erkennbar

Beräumung des leerstehenden Bereiches von Müll und 
Restmaterialien

keine offensichtlichen Mängel erkennbar

Flachdachabdichtung über Gebäude Nr. 311 veraltet, 
versprödet und mit Blasenbildungen

Rolltore im Leerstandbereich beschädigt und abgenutzt

Beschädigungen im Bereich Leerstand, 
Feuchtigkeitsschäden

0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 5.000 € 5.000 €

0 € 0 € 0 €

1.000 € 0 € 1.000 €

1.500 € 0 € 1.500 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 1.000 € 1.000 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

4.000 € 0 € 4.000 €

0 € 0 € 0 €

0 € 1.000 € 1.000 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

3.000 € 0 € 3.000 €

5.000 € 0 € 5.000 €

0 € 800.000 € 800.000 €

0 € 0 € 0 €

< 5 Jahre Summe< 1 Jahr

8.000 € 800.000 € 808.000 €

4.000 € 1.000 € 5.000 €

2.500 € 1.000 € 3.500 €

5.000 € 5.000 €

807.000 € 821.500 €

2.175 € 121.050 €
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3.4 Zusammenfassung und Verkehrswert 

 

 

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um ein 45.678  m² großes Grundstück, welches mit 
einem Einkaufszentrum, einer Tankstelle, einer Wasc hstraße, weiteren Verkaufsflächen 
und einer KfZ-Prüfstelle bebaut ist. Die gesamte Nu tzfläche beträgt 15.974,62 m².  

Das Bewertungsobjekt ist hinsichtlich seiner Stando rt- und Objektqualität auf dem regio-
nalen Immobilienmarkt als durchschnittlich zu beurt eilen. 

Der Verkehrswert für das Grundstück Einkaufsstraße 311-315  in 58000 Einkaufsstadt wird 
zum Wertermittlungsstichtag 18.08.2008 mit rd. 

12.500.000,00 € 
ermittelt. 
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4 Schlussformel 

 
Vorstehendes Gutachten haben wir aufgrund eingehender Besichtigung des Objektes und genauer Prü-
fung der Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zu den Beteiligten besteht keinerlei 
persönliche und wirtschaftliche Bindung. Am Ergebnis des Gutachtens haben wir kein persönliches Inte-
resse. 
 
Die Sachverständigen bescheinigen durch ihre Unterschrift zugleich, dass ihnen keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder sei-
nen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
 
Berlin, den .2008 
 
Für die Wertermittlung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mirko Otto 

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 
 

von der Industrie- und Handelskammer zu 
Berlin öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für die Bewertung bebau-
ter und unbebauter Grundstücke 

 
Zertifizierung durch WertermittlungsForum 
Zertifizierungsgesellschaft für Grundstücks-
sachverständige mbH Sinzig für die Bewer-
tung von bebauten und unbebauten 
Grundstücken, Schwerpunkt Verkehrs-
/Marktwertermittlung einschließlich Bewer-
tungen für finanzwirtschaftliche Zwecke, 
Zert.-Nr. 0102-004 

 
Immobilien-Sachverständiger (EBS/BIIS) 

 
 
 
Für die technische Due Diligence: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dipl.-Ing. (TU)  
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6 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

 
BauGB:  Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 5.9.2006 (BGBl. I S. 2098) m.W.v. 12.9.2006 
 

BauNVO:  Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 23. 
Januar 1990 (BGBl. I 1990 S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 des Investitionserleichte-
rungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I 1993 S. 466) 
 

WertV: Wertermittlungsverordnung vom 06. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2209), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 BauROG vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081) 
 

WertR:  Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken in der Fas-
sung vom 19. Juli 2002 (BAnz Nr. 238a vom 20. Dez. 2002) 
 

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 (RGBl. S. 195), Neufassung des Bürgerli-
chen Gesetzbuches vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 3412), Berichtigung der Bekanntmachung der 
Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 22. Mai 2003 (BGBl. I S. 738) 
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7 Haftungsausschluss 

 
a) Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nicht nur gegenüber dem Auftraggeber, sondern auch gegen-

über Dritten. Das beauftragte Gutachten ist jedoch nur für den angegebenen Zweck bestimmt, was 
seinen Schutzbereich darauf begrenzt. Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf schriftlicher 
Zustimmung des Auftragnehmers. 

b) Haftungsansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer richten sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften, soweit nachstehend nichts anderes vereinbart ist. 

c) Haftet der Auftragnehmer wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen die Sachverständigenpflichten 
oder aus sonstiger schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten, hat er die vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursachten Schäden in vollem Umfang zu ersetzen. 

d) Im Übrigen wird die Haftung für Schäden aus fahrlässiger Pflichtverletzung ausgeschlossen. Das gilt 
nicht für die Verletzung ausdrücklich versprochener oder zentraler Vertragspflichten (sog. Kardinal-
pflichten) sowie für die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Die Haftungsbeschränkung gilt 
auch dann nicht, wenn der Auftragnehmer für den eingetretenen Schaden Versicherungsschutz in An-
spruch nehmen kann. 

e) Soweit die Haftung für schuldhafte Pflichtverletzung ausgeschlossen ist, gilt dies auch für schuldhaftes 
Fehlverhalten bei Angestellten, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. 

 
 

© Urheberrechtsschutz. Alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck be-
stimmt. Eine Vervielfältigung oder eine Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
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 Flurstücke 854, 856, 731, 723, 732, 720, 853, 857, 1047, 1169, 1167, 1214-1217 und 750 
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Untergeschoss Nr. 313 (nicht maßstäblich) 
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Erdgeschoss Nr. 313 (nicht maßstäblich) 
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Tankstelle Nr. 311 (nicht maßstäblich) 
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Erdgeschoss Nr. 315 (nicht maßstäblich) 
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Straße 
westliche Richtung 

Ansicht des Bewertungsobjektes Nr. 311 
von der Straße 

Ansicht Einfahrt Ansicht des Bewertungsobjektes Nr. 311 
 

Ansicht des Bewertungsobjektes Nr. 311 
 

Ansicht des Bewertungsobjektes Nr. 311 
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Ansicht des Bewertungsobjektes Nr. 311 
mit Parkflächen 

 

Ansicht des Bewertungsobjektes Nr. 311 
Gartencenter 

Parkflächen Parkflächen 

Eingangsbereich Nr. 311 Shops 
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Verkaufsfläche  
(beispielhaft) 

Heizung 

Verkaufsfläche  
(beispielhaft) 

Lager 
(beispielhaft) 

Anlieferung 
(beispielhaft) 

Büro 
(beispielhaft) 
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Lager 
(beispielhaft) 

WC-Anlage 
(beispielhaft) 

Parkflächen Dachaufsicht  
(beispielhaft) 

Ansicht des Bewertungsobjektes Nr. 311 
Rückseite 

Ansicht des Bewertungsobjektes Nr. 311 
 

 



 

Mustergutachten-Nr. 2008-239 Seite 13 

 

Heizung Ansicht des Bewertungsobjektes Nr. 313 
Rückseite 

 

Ansicht des Bewertungsobjektes Nr. 313 
Verkaufsraum 

Ansicht des Bewertungsobjektes Nr. 313 
Verkaufsraum 

WC-Anlage  
(beispielhaft) 

Lager im Untergeschoss  
(beispielhaft) 
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Lager im Untergeschoss  
(beispielhaft) 

Lager im Untergeschoss  
(beispielhaft) 

Heizung Lager im Untergeschoss  
(beispielhaft) 

WC-Anlage  
(beispielhaft) 

WC-Anlage  
(beispielhaft) 
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Sozialraum  
(beispielhaft) 

Flur  
(beispielhaft) 

Ansicht des Bewertungsobjektes Nr. 315 
 

Ansicht des Bewertungsobjektes Nr. 315 
 

Ansicht des Bewertungsobjektes Nr. 315 
 

Heizung 
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Dachfläche über Marktkauf, Gebäude Nr. 311 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versprödung der Abdichtung 
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Blasenbildung in der Dachabdichtung 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicht verschlossene Kabeldurchführung 
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Wasserschaden an der Decke 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicht verschlossene Kabeldurchführung 
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Korrosion an Absperrschiebern 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicht verschlossene Kabeldurchführung 
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Nicht beräumter Bereich in leerstehender Halle 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wasserschaden im Eingangsbereich Marktkauf 
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Abgeplatzte Mauerabdeckung 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschädigte Fassade und Rolltor 
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Fehlende Wartung 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rissbildung Asphalt im Anschluss an Entwässerungsrinnne 
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Fehlende Wartung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korrosion an Blitzschutzanschluss 
 

 



 

Mustergutachten-Nr. 2008-239 Seite 24 

 

Das Ertragswertmodell der Wertermittlungsverordnung  (§§ 15 - 20 WertV) 

Der Ertragswert setzt sich wie folgt zusammen: 
Erträge  

(Mieteinnahmen) 
- 

Bewirtschaftungskosten 
(vom Eigentümer zu tragende 

Kosten) 
- 

Ertragsanteil des Bodens 
= 

Gebäudeertragsanteil 
 

dieser wird kapitalisiert über die 
Restnutzungsdauer 

= 
Gebäudeertragswert 

+ 
Bodenwert 

= 
Ertragswert 

Erläuterungen der verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 17 WertV) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung nachhaltig 
erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen 
(nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks auszugehen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 18 WertV)  

Die Bewirtschaftungskosten sind vom Eigentümer zu tragende und nicht auf den Mieter umwälzbare 
Aufwendungen, die zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks und der Gebäude 
laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Instandhaltungskosten, die 
Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis.  

Liegenschaftszinssatz (§ 11 WertV)  

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er bezeichnet das 
Verhältnis zwischen dem Reinertrag des Grundstücks und dessen Kaufpreis. Er wird – vereinfacht - 
dadurch ermittelt, dass man den Reinertrag einer Immobilie durch deren Kaufpreis dividiert. 

Restnutzungsdauer (§ 16 Abs. 4 WertV)  

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt 
werden können. Sie ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen 
Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  

Besondere wertbeeinflussende Umstände (§ 19 WertV)  

Unter den besonderen wertbeeinflussenden Umständen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. 
unüblicher baulicher Zustand oder Abweichungen von der nachhaltig erzielbaren Miete). 

Ertragswert/Rentenbarwert (§ 16 Abs. 3 WertV)  

Dies ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der 
Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch 
anfallenden Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind 
wertmäßig gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts. 

 


